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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1972

Norm

ABGB §861

ABGB §862

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob ein Antrag iS des § 861 ABGB, der an den Rechtsvertreter des anderen gerichtet wurde,

rechtzeitig angenommen worden ist ( § 862 ABGB ), muß auch darauf Bedacht genommen werden, daß der Vertreter

mit seinem Mandanten noch Rücksprache pflegen werde.

Entscheidungstexte

1 Ob 16/72
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